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Sind das keine Anlässe, um mit unserer Partner-
stadt zu feiern? Ich denke schon. Und deshalb
weilte eine Delegation der Stadt Meißen vom
11.–13. Oktober 2002 gemeinsam mit dem Ober-
bürgermeister, Herrn Dr. Thomas Pohlack, in Fell-
bach. Vertreter des Städtepartnerschaftskomi-
tees, des Gewerbevereins, der Touristinformation
gehörten ebenfalls zur Delegation unserer Stadt.
In Fellbach angekommen wurden wir im Rathaus
begrüßt und wir bekamen einige organisatori-
sche Hinweise mitgeteilt. Denn jeder wollte ja
wissen, wo er während des Aufenthaltes  in Fell-
bach wohnen wird. Das geschah ohne größere
Probleme, denn die meisten Gastfamilien waren
ebenfalls im Rathaus erschienen.
Am Freitag fand 20.00 Uhr im Fellbacher Rathaus
eine Feier mit Vertretern aller Partnerstädte Fell-
bachs, so u. a. Erba (Italien), Pécs (Ungarn), Tain
l’Hermitage und Tournon-sur-Rhone (Frankreich)
sowie Meißen statt. Der Oberbürgermeister von
Fellbach, Herr Christoph Palm, eröffnete die
Partnerschaftsfeier. Besonders hob er in seinen
Worten die Stadt Meißen hervor, da fast auf den
Tag genau (am 9. Oktober 1987, also vor 15 Jah-
ren) der Gegenaustausch der Partnerschaftsur-
kunden vollzogen wurde. Der Partnerschaftsver-
trag wurde vom damaligen Oberbürgermeister der
Stadt Fellbach, Herrn Kiel, und vom Meißner Bür-
germeister, Herrn Däumer, unterzeichnet. Musi-
kalisch wurde die Partnerschaftsfeier von den
Meißner Blasmusikanten umrahmt.
Während unseres Besuches in Fellbach hatten wir
die Möglichkeit, am Partnerschaftsgespräch teilzu-
nehmen. Teilnehmer waren Vertreter der Partner-
städte, Schulen, Vereine und die Fellbacher Part-
nerschaftsgesellschaft. Zu diesem Gespräch wur-
den die Termine für das Jahr 2003 durchgespro-
chen. Geplant ist in Fellbach neben anderen Akti-
vitäten auch ein Kultur- und Jugendaustausch.
Am Samstagnachmittag fand der Festzug anläss-
lich des Fellbacher Herbstes statt. Daran nahmen
als offizielle Vertreter der Stadt Meißen der Ober-
bürgermeister, Herr Dr. Pohlack, und der Bürger-
meister, Herr Gruner, teil. Für richtige Stimmung
im Festumzug sorgten auch unsere Meißner Blas-
musikanten unter Leitung von Herrn Dietl.

Den Abschluss unseres Besuches in Fellbach bil-
dete der „Fröhliche Fellbacher Abend“ in der
Schwabenlandhalle. Unter dem Motto 50 Jahre
Baden-Württemberg – 15 Jahre Städtepartner-
schaft mit Meißen gestalteten Fellbacher Verei-
ne, die Meißner Blasmusikanten sowie die Schü-
lerin der Musikschule Meißen, Shenya Cotta mit
einem Klaviersolo ein abwechslungsreiches Pro-
gramm. Höhepunkt dieses Abends war eine
Power-Point-Präsentation zum 15-jährigen
Bestehen unserer städtepartnerschaftlichen
Beziehungen. Besonders beeindruckend waren
dabei die Bilder des Hochwassers in Meißen vom
August diesen Jahres.
Zum Abschluss dankten der Oberbürgermeister
von Fellbach, Herr Christoph Palm, sowie unser
Oberbürgermeister, den vielen aktiven Fluthel-
fern und Spendern der Stadt Fellbach, so u. a.
den Mitgliedern der Fellbacher Feuerwehr, Verei-
nen und Verbänden sowie 2 kleinen Mädchen,
welche ganz spontan „glitzernde“ Steine sammel-
ten und verkauften. Den Erlös von 100 E spen-
deten die Kinder den Hochwasseropfern unserer
Stadt Meißen.
Viel zu schnell vergingen die Stunden in unserer
Partnerstadt Fellbach. Aber auch die nächsten
Jahre der Städtepartnerschaft Meißen–Fellbach
werden wir aktiv mit Leben erfüllen.

15 Jahre Städtepartnerschaft
Meißen–Fellbach

55. Fellbacher Herbst 2002 
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Eröffnung der
Meißner Weihnacht
Die Anwohner rund um den Markt können ihn
schon bewundern, den Weihnachtsbaum. Eine 65
Jahre alte und nach Verschnitt nun noch ca. 15 m
hohe Graufichte ziert seit dem 16.11. den Markt.
Sie kündet davon, dass Weihnachten vor der Tür
steht. Die Meißner Weihnacht mit über 80 vor-
weihnachtlichen und weihnachtlichen Veranstal-
tungen und der Meißner Weihnachtsmarkt werden
viele Besucher in unsere Stadt locken. Am 30.11.
wird sie eröffnet, die Meißner Weihnacht. Ab 11
Uhr öffnen sich in der Franziskanerklosterkirche
die Pforten der diesjährigen Weihnachtsausstel-
lung und 15 Uhr wird auf dem Markt durch den
Oberbürgermeister, Herrn Dr. Pohlack, die Eröff-
nung des Weihnachtsmarktes vorgenommen. Für
viele eine willkommene Gelegenheit, ein Stück des
schmackhaften Riesenstollens der Konditorei Zie-
ger zu verkosten, denn dieser wird traditionell auf
der Bühne angeschnitten. Umrahmt wird die
Eröffnung durch den Posaunenchor der Frauenkir-
che und das Meiflner Jugendblasorchester. Vom
30.11. bis zum 22.12. verwandelt sich der Meiß-
ner Markt in ein zauberhaftes Weihnachtsland.
Aus reichlich 30 festlich geschmückten Weih-
nachtsmarkthütten heraus, bieten die Händler
ihre Weihnachtsware feil. Schnitzkunst aus dem
Erzgebirge, Weihnachtsschmuck, Kerzen, Pflau-
mentoffel, Töpferwaren und vieles mehr locken
zum Kauf. Ab Montag, dem 25.11. sind in der Tou-
rist-Information Meißen GmbH, den Filialen der
Kreissparkasse, in Meißner Hotels und Geschäften
der Innenstadt die ausführlichen Programme zur
Meißner Weihnacht kostenlos erhältlich. 
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EINLADUNG
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,

ich lade Sie zur 36. Sitzung des Stadtrates,
am Mittwoch, dem 27.11.2002,

in den großen Saal des Domherrenhofes, Freiheit 10,
ein.

Beginn der öffentlichen Sitzung: 17.00 Uhr

Tagesordnung

1. Kenntnisnahme der Niederschrift der öffentlichen
Sitzung des Stadtrates vom 30.10.2002

2. Beschlüsse zur Besetzung des Aufsichtsrates der
Städtische Dienste Meißen GmbH

3. Besetzung des Aufsichtsrates der Stadtentwick-
lungs- und Stadterneuerungsgesellschaft Meißen
mbH

3.1 Antrag der Fraktion PDS Nr. A 73/02 vom 12.11.2002
zur Wahl der Mitglieder

3.2 Neuwahl der Mitglieder
4. Entscheidung   zum   Standort   Heimattiergarten

Siebeneichen
5. Feststellung des Jahresabschlusses 2000 und Lage-

bericht des Eigenbetriebes der Stadt Meißen „Louise
Otto-Peters“

6. Eigenbetrieb der Stadt Meißen „Städtisches Bestat-
tungswesen Meißen“

6.1 Auszahlung von Zinsen an den Haushalt der Stadt
Meißen

6.2 Einstellung von Investitionen in die Bilanz des
Eigenbetriebes

6.3 Feststellung des Jahresabschlusses 2000 und Lage-
bericht des Eigenbetriebes der Stadt Meißen „Städ-
tisches Bestattungswesen Meißen“

7. Tätigkeitsbericht des Wirtschaftsförderers Herrn
Raupp

8. Informationen und Anfragen

Mit freundlichem Gruß

Dr. Pohlack
Oberbürgermeister

SENIORENSPRECHSTUNDE
in der

Stadtverwaltung Meißen – Markt 3
Beratungsraum / 1. OG – Zimmer 112

am Dienstag, dem 03.12.2002
von 14.00 bis 16.00 Uhr

Die Mitglieder dieser Vertretung würden sich über regen
Zuspruch und Interesse an dieser Sprechstunde freuen.
Telefonischer Kontakt ist möglich über die Sozialrefe-
rentin Frau Gabriele Richter unter (0 35 21) 46 72 42.

Das Hoch- und Tiefbauamt der Stadt Meißen gibt
bekannt, dass die Entwurfsplanungen zum Ausbau der
Jaspisstraße und der Talstraße vom 25.11.2002 bis
24.01.2003 innerhalb der Dienstzeiten öffentlich ausge-
legt sind.

Ort der Auslegung: Hoch- und Tiefbauamt, Leipziger
Straße 10, 1. Obergeschoss.

Beseitigung von Hoch-
wasserschäden in Meißen

Verwaltungsausschuss 11.12.2002 17.00 Uhr

Bauausschuss 04.12.2002 17.00 Uhr

Die Tagesordnung für die Ausschusssitzungen entnehmen
Sie bitte den Aushängen. Die Anschlagtafeln befinden
sich am Rathaus der Stadt Meißen, Markt 1, Außenfront
Burgstraße, und vor der 3. Grundschule (Johannesschu-
le), Dresdner Straße 21, linkes Grundstücksteil.

Ausschusssitzungen
im Dezember 2002

Öffentlichkeitsveranstaltung zur Vorstellung und Diskus-
sion der Ergebnisse der Vorbereitenden Untersuchungen
im „Untersuchungsgebiet Triebischtal“

Mit Beschluss des Stadtrates der Stadt Meißen vom
30.10.2002 wurde die Durchführung Vorbereitender
Untersuchungen im von der Flutkatastrophe stark
geschädigten Stadtteil „Triebischtal“ sowie angrenzender
betroffener Bereiche beschlossen. 

Ziel der „Vorbereitenden Untersuchungen“ im „Untersu-
chungsgebiet Triebischtal“ ist es nach § 141 Baugesetz-
buch (BauGB) auch mittel- und langfristig durchzu-
führende private und kommunale Sanierungsmaßnahmen
zu bestimmen und für deren Realisierung neue Förder-
mittel zu beantragen. Klar ist bereits heute, dass die
Maßnahmen nur mit der Bereitstellung von Sanierungs-
fördermitteln angegangen werden können. Sichergestellt
werden soll hiermit auch, dass die bereits teilweise zur
Verfügung stehenden Fördermittel der Europäischen
Union (EU) im Rahmen des Programmes EFRE sinnvolle
Verwendung im Rahmen eines Gesamtkonzeptes für das
Gebiet Triebischtal finden können. 

Die von der Stadt Meißen im Rahmen der Umsetzung der
EU-Fördermaßnahmen beauftragte Wüstenrot Haus- und
Städtebau GmbH (WHS) und das Stadtplanungsbüro
Bubeck wurden mit der Durchführung der Vorbereitenden
Untersuchungen beauftragt und erste Ergebnisse sind
nunmehr vorhanden. Neben Datenerhebungen und
Gesprächen mit wichtigen Akteuren im Gebiet ist auch die
Beteiligung der Bürger und Unternehmen in diesem Pro-
zess von immenser Bedeutung, um mit den geplanten
Maßnahmen die Entwicklung des Stadtteiles zu fördern,
negative Entwicklungsprozesse aufzuhalten und sichtba-
re Signale durch umsetzbare und aus Sicht der Akteure
sinnvolle Maßnahmen zu setzen.

Zur Ermittlung von Hinweisen und Meinungen zu vorlie-
genden Ergebnissen und abgeleiteten Zielen sowie Maß-
nahmen der Sanierung im „Untersuchungsgebiet Trie-
bischtal“  ist die Mitarbeit der Bürger des Gebietes von
großer Bedeutung. Die Stadtverwaltung und die WHS
laden deshalb alle Interessierten recht herzlich zur zwei-
ten Öffentlichkeitsveranstaltung mit dem Inhalt der 

Vorstellung der Untersuchungsergebnisse und
gemeinsamen Diskussion über anzustrebende 

Maßnahmen im „Untersuchungsgebiet Triebischtal“
in die Aula der Triebischtalschule am 

Dienstag, dem 10.12.2002, um 17.00 Uhr ein.

„Was ist im Triebischtal
geplant?“

Geburten

Der Oberbürgermeister Dr. Thomas Pohlack gratu-
liert recht herzlich zu folgenden Geburten:
27.06.2002 Bettina Grader

Ulrike Grader und Jörg Hilbig
04.07.2002 Daniela Čeruhina

Jana Jakovlevna Čeruhina geb. Gunina
und Dmitrij Valer’evič Čeruhina

05.07.2002 Hannah Bieder
Heike Bieder, geb. Braun und Lutz
Horst Bieder

10.07.2002 Fabian Dietmar Schulze
Elke Schulze geb. Behne und Michael
Matthias Schulze

12.07.2002 Adrian Mehmeti
Mareen Mehmeti geb. Ullmann und
Lutfi Mehmeti

13.07.2002 Kilian Hein
Ivonne Hein geb. Müller und Thomas
Hein

15.07.2002 Pascal Erdmann
Sylvia Erdmann und Maik Wuttke

15.07.2002 Florian Erdmann
Sylvia Erdmann und Maik Wuttke

16.07.2002 Tina Scholz
Katrin Scholz geb. Leibhold und Mirko
Scholz

18.07.2002 Toni Rico Schmidt
Klaudia Schmidt geb. Ivicz und Rico
Schmidt

18.07.2002 Julian-Tim Preußker
Katrin Preußker geb. Tredup und 
Christof Preußker

18.07.2002 Elisabeth Anna Heidig
Annett Elke Heidig geb. Reinke und
Ralf Heidig

20.07.2002 Felix Paul Nietzsch
Diana Schiller und 
Kurt Christian Nietzsch

28.07.2002 Paul Obenaus
Daniela Obenaus geb. Hausmann und
Andreas Obenaus

04.08.2002 Gregor Dembowski
Karen Gerber und Thomas Dembowski

08.08.2002 Tom-Lukas Weickert
Britta Weickert

08.08.2002 Emily Bretschneider
Kathrin Bretschneider und 
Alexander Kaline

01.10.2002 Angelina Glinker
Birgit Glinker geb. Müller und 
Hartmut Thomas Glinker

06.10.2002 Nico Hennig
Ivette Hennig geb. Seifert und 
Horst Uwe Hennig

08.10.2002 Max Leon Haase
Diana Haase

08.10.2002 Phillip Müller
Yvonne Pommerenke und Lars Müller

21.10.2002 Oskar Jäger
Beate Jäger

22.10.2002 Isabell Reuter
Susanne Reuter und Marko Thalheim

24.10.2002 Johanna Kläber
Michaela Kläber und 
Jörg Kläber geb. Schindler

25.10.2002 Lea Antonia Gebauer
Ina Gebauer geb. Haschke und 
Rocco Gebauer

27.10.2002 Tabea Justine Storch
Yvonne Storch
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Anzeige

Besetzung des Aufsichtsrates der Städtische Dienste Meißen GmbH
(SDM)
• Beendigung der ehrenamtlichen Tätigkeit von Frau Gundela Corso im

Aufsichtsrat der SDM GmbH
Beschluss-Nr. 01-35/02

• Widerruf der Wahl der Mitglieder in den Aufsichtsrat 
(Beschluss-Nr. 07-29/02 vom 27.02.2002)
Beschluss-Nr. 02-35/02

• Neuwahl der Mitglieder
1. Oberbürgermeister Herr Dr. Thomas Pohlack
2. CDU Herr Wolfgang Tücks
3. CDU Herr Matthias Weise
4. CDU Frau Anke Freimuth
5. CDU Herr Jürgen Tzscharnke
6. CDU Herr Ulrich Bierstedt
7. FDP Herr Horst Möller
Beschluss-Nr. 03-35/02

Besetzung des Aufsichtsrates der Theater Meißen gGmbH

• Widerruf der Wahl der Mitglieder in den Aufsichtsrat
(Beschluss-Nr. 06-16/00 vom 29.11.2000)
Beschluss-Nr. 04-35/02

• Neuwahl der Mitglieder
1. Oberbürgermeister Herr Dr. Thomas Pohlack
2. CDU Herr Thomas Grafe
3. CDU Frau Gundela Corso
4. CDU (FDP) Herr Hans-Georg Schumann
5. CDU Herr Jan Thürmer
6. PDS Frau Ina Frenzel
7. SPD Frau Gundula Sell
Beschluss-Nr. 05-35/02

Besetzung des Aufsichtsrates der Stadtentwicklungs- und Stadter-
neuerungsgesellschaft Meißen mbH (SEEG)

• Widerruf der Wahl der Mitglieder in den Aufsichtsrat
(Beschluss-Nr. 14-31/02 vom 24.04.2002)
Beschluss-Nr. 06-35/02
[Beschlussfassung erfolgte unter dem Vorbehalt der anschließenden
Neubesetzung des Aufsichtsrates. Da dies nicht erfolgt ist, bleibt der
Aufsichtsrat in seiner bisherigen Besetzung bestehen.]

• Vertagung der Neuwahl der Mitglieder in den Aufsichtsrat
Beschluss-Nr. 07-35/02

Wahl der Mitglieder in den Gemeindewahlausschuss zur Landratswahl
am 10.11.2002 sowie einer etwaigen Neuwahl am 24.11.2002

Vorsitzender Herr Markus Banowski (Stadtverwaltung)
Stellvertreter Herr Rainer Fritsche (Stadtverwaltung)

1. Beisitzer Herr Hartmut Gruner (Stadtverwaltung)
Stellvertreter Frau Sigrid Mücklich (Stadtverwaltung)

2. Beisitzer Frau Gesine Augustin (CDU)
Stellvertreter Herr Danny Augustin (CDU)

3. Beisitzer Herr Matthias Rost (SPD)
Stellvertreter Frau Birgit Kunze (Stadtverwaltung)

4. Beisitzer Frau Ursula Brendel (PDS)
Stellvertreter Frau Karin Herrmann (Stadtverwaltung)

5. Beisitzer Herr Horst Möller (FDP)
Stellvertreter Frau Heike Kaßner (Stadtverwaltung)

Beschluss-Nr. 08-35/02

Genehmigung des Stadtrates zum Maßnahmenplan der Beseitigung der
Hoch- und Starkregenwasserschäden in Meißen
Beschluss-Nr. 09-35/02

Genehmigung von außerplanmäßigen Ausgaben im Jahr 2002 zur
Finanzierung von Hochwasserschäden

• Soforthilfe der Bundesregierung zur Bekämpfung einer Notlage in
Folge der Hochwasserkatastrophe
Beschluss-Nr. 10-35/02

• Abschlagszahlung auf spätere Zuwendungen des Freistaates Sachsen
für die Wiederherstellung der kommunalen Infrastruktur
Beschluss-Nr. 11-35/02

• Soforthilfe für den Bereich der kommunalen Infrastruktur
Beschluss-Nr. 12-35/02

Genehmigung einer überplanmäßigen Ausgabe im Sachkonto
1.4760.701000.6
Zuschüsse an Dritte – Träger von Kindereinrichtungen
Beschluss-Nr. 13-35/02

Grundsatzentscheidung zur Sanierung der Johannesschule
Beschluss-Nr. 14-35/02

Antrag der Fraktion SPD Nr. A 72/02 vom 10.10.2002
Förderung der Musikschulen in Sachsen
Beschluss-Nr. 15-35/02

Nutzung des Theaters der Stadt Meißen

• Mietvertrag zwischen der Stadt Meißen und der Theater Meißen gGmbH
Beschluss-Nr. 16-35/02

• Erlass der Miete für die Jahre 2002 bis 2004
Beschluss-Nr. 17-35/02

Haushaltsplan der Großen Kreisstadt Meißen für das Jahr 2003
Verwendung von investiven Schlüsselzuweisungen als städtische Mitlei-
stungsanteile für die Programme der Städtebaulichen Erneuerung
Beschluss-Nr. 18-35/02

Ablehnung des Antrages von Herrn Stadtrat Eißler zur Ausweitung des
Untersuchungsgebietes für die Erweiterung des Sanierungsgebietes
„Historische Altstadt“ – Beschluss-Nr. 19-35/02

Vorbereitende Untersuchungen zur Erweiterung des Sanierungsgebietes
„Historische Altstadt“ – Beschluss-Nr. 20-35/02

Vorbereitende Untersuchungen zur Erweiterung des Sanierungsgebietes
„Niederfähre/Vorbrücke“ – Beschluss-Nr. 21-35/02

Ablehnung des Antrages von Herrn Stadtrat Nierade zur Reduzierung der
Erweiterungsfläche zum Untersuchungsgebiet „Meißen-Cölln“
Beschluss-Nr. 22-35/02

Erweiterung des Gebietes der vorbereitenden Untersuchungen im Stadt-
teil „Meißen-Cölln“ – Beschluss-Nr. 23-35/02

Durchführung vorbereitender Untersuchungen nach § 141 Abs. 3 Bauge-
setzbuch im „Untersuchungsgebiet – Triebischtal“
Beschluss-Nr. 24-35/02

Eigenbetrieb der Stadt Meißen „Städtisches Bestattungswesen Meißen“

• Prüfung des Jahresabschlusses 2001 – Bestimmung des Abschlussprü-
fers – Beschluss-Nr. 25-35/02

• Festsetzung des Wirtschaftsplanes 2003 – Beschluss-Nr. 26-35/02

Beschlüsse der 35. Sitzung des Stadtrates vom 30.10.2002
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Öffentliche Bekanntmachung der Großen Kreisstadt Meißen
über die Eintragungsverfügungen von Gemeindestraßen sowie beschränkt-öffentliche Wege und Plätze 

gemäß Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft und Arbeit
über die Straßen- und Bestandsverzeichnisse (StraBeVerzVO) vom 04. Januar 1995
(SächsGVBl. S. 57) aufgrund § 4 Satz 5 des Straßengesetzes für den Freistaat Sach-
sen (SächsStrG) vom 21. Januar 1993 (SächsGVBl. S. 93), geändert durch Gesetz
vom 4. Juli 1994 (SächsGVBl. S. 1261)

vom 24. Oktober 2002

1. Gemäß § 3 der Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft
und Arbeit über die Straßen- und Bestandsverzeichnisse (StraBeVerzVO) vom
04. Januar 1995 i. V. mit § 4 und § 47 des Straßengesetzes für den Freistaat
Sachsen verfügt die Große Kreisstadt Meißen folgende Eintragungen in das
Bestandsverzeichnis der

I. Gemeindestraßen

I.1 Auf Blatt - Nr. 22: O 232, Angerweg, Gemarkung Meißen, Flst. Nr. 1037/12,
Station 0+165, Länge 0,389 km.

I.2 Auf Blatt - Nr. 258: O 241, Ossietzkystraße, Widmungsbeschränkungen: keine,
Gemarkung Meißen, Flst. Nr. 1037/21, Baulastträger: Große Kreisstadt
Meißen, Länge: 0,116 km.

I.3 Auf Blatt - Nr. 259: O 155, Roßmarkt, Widmungsbeschränkungen: keine,
Gemarkung Meißen, Flst. Nr. 721/1 (teilweise), Baulastträger: Große Kreis-
stadt Meißen, Länge: 0,030 km.

I.4 Auf Blatt - Nr. 80: O 645, Hainstraße, Gemarkung Niederfähre m. Vorbrücke,
Flst. Nr. 63/21 (teilweise), Station 0+195, Länge: 0,304 km.

II. Beschränkt-öffentliche Wege und Plätze

II.1 Auf Blatt - Nr. 101: W 70224, Poetenweg, Teil 1, Widmungsbeschränkungen:
Fußgängerverkehr, Gemarkung Meißen, Flst. Nr. 758 b (teilweise), 776 s
(teilweise), Abschnitt 2 bis Station 0+284 km.

II.2 Auf Blatt - Nr. 194: W 70179, Verbindungsweg Zum Roten Gut/ Siedlerstraße,
Widmungsbeschränkungen: Fußgängerverkehr, Gemarkung Obermeisa, Flst.
Nr. 85/39, Baulastträger: Große Kreisstadt Meißen, bis Station 0+058 km.

II.3 Auf Blatt - Nr. 195: W 70336, Verbindungsweg Leitmeritzer Bogen/ Many-
Jost-Weg, Widmungsbeschränkungen: Fußgänger- und Radverkehr, Gemarkung
Bohnitzsch, Flst. Nr. 343, 353 (teilweise), 354, 370 (teilweise), Baulastträ-
ger: Große Kreisstadt Meißen, bis Station 0+540 km.

II.4 Auf Blatt - Nr. 196: W 70337, Verbindungsweg Many-Jost-Weg/Weg am Bad,
Widmungsbeschränkungen: Fußgänger- und Radverkehr, Gemarkung
Bohnitzsch, Flst. Nr. 346, (teilweise), Baulastträger: Große Kreisstadt
Meißen, bis Station 0+040 km.

II.5 Auf Blatt - Nr. 197: W 70338, Verbindungsweg Leitmeritzer Bogen/Many-Jost-
Weg, östlich, Widmungsbeschränkungen: Fußgänger- und Radverkehr, Gemar-
kung Bohnitzsch, Flst. Nr. 403, Baulastträger: Große Kreisstadt Meißen, bis
Station 0+081 km.

II.6 Auf Blatt - Nr. 198: W 70339, Verbindungsweg Leitmeritzer Bogen/Dr.-Felici-
tas-Kolde-Weg, Widmungsbeschränkungen: Fußgänger- und Radverkehr,
Gemarkung Bohnitzsch, Flst. Nr. 340, Baulastträger: Große Kreisstadt
Meißen, bis Station 0+034 km.

II.7 Auf  Blatt - Nr. 199: W 70340, Verbindungsweg Dr.-Felicitas-Kolde-
Weg/Many-Jost-Weg, Widmungsbeschränkungen: Fußgänger- und Radverkehr,
Gemarkung Bohnitzsch, Flst. Nr. 344, Baulastträger: Große Kreisstadt
Meißen, bis Station 0+045 km.

II.8 Auf  Blatt - Nr. 200: W 70341, Verbindungsweg Many-Jost-Weg, Widmungsbe-
schränkungen: Fußgänger- und Radverkehr, Gemarkung Bohnitzsch, Flst. Nr.
370 (teilweise), Baulastträger: Große Kreisstadt Meißen, bis Station 0+030
km.

II.9 Auf  Blatt - Nr. 201: W 70342, Verbindungsweg Fellbacher Straße/Leitmerit-
zer Bogen, Widmungsbeschränkungen: Fußgänger- und Radverkehr, Gemar-
kung Bohnitzsch, Flst. Nr. 414 (teilweise), Baulastträger: Große Kreisstadt
Meißen, bis Station 0+033 km.

II.10 Auf  Blatt - Nr. 202: W 70343, Verbindungsweg Oeffingener Straße/Leitmerit-
zer Bogen, Widmungsbeschränkungen: Fußgängerverkehr, Gemarkung
Bohnitzsch, Flst. Nr. 319 (teilweise), Baulastträger: Große Kreisstadt
Meißen, bis Station 0+018 km.

II.11 Auf  Blatt - Nr. 203: W 70344, Verbindungsweg Korfustraße/Oeffingener
Straße, Widmungsbeschränkungen: Fußgängerverkehr, Gemarkung Bohnitzsch,
Flst. Nr. 319 (teilweise), Baulastträger: Große Kreisstadt Meißen, bis Station
0+046 km.

II.12 Auf  Blatt - Nr. 204: W 70345, Verbindungsweg Niederauer Straße/Käuzchen-
ring, Widmungsbeschränkungen: Fußgänger- und Radverkehr, Gemarkung
Bohnitzsch, Flst. Nr. 453 (teilweise), Baulastträger: Große Kreisstadt
Meißen, bis Station 0+154 km.

II.13 Auf  Blatt - Nr. 205: W 70346, Verbindungsweg Leitmeritzer Bogen/Käuz-
chenring, Widmungsbeschränkungen: Fußgänger- und Radverkehr, Gemarkung
Bohnitzsch, Flst. Nr. 453 (teilweise), Baulastträger: Große Kreisstadt
Meißen, bis Station 0+217 km.

II.14 Auf  Blatt - Nr. 206: W 70347, Verbindungsweg Käuzchenring 1, Widmungsbe-
schränkungen: Fußgänger- und Radverkehr, Gemarkung Bohnitzsch, Flst. Nr.
451, Baulastträger: Große Kreisstadt Meißen, bis Station 0+037 km.

II.15 Auf  Blatt - Nr. 207: W 70349, Verbindungsweg Käuzchenring 3, Widmungsbe-
schränkungen:  Fußgänger- und Radverkehr, Gemarkung Bohnitzsch, Flst. Nr.
438, (teilweise), Baulastträger: Große Kreisstadt Meißen, bis Station 0+113
km.

II.16 Auf  Blatt - Nr. 208: W 70350, Verbindungsweg Leitmeritzer Bogen/Kie-
bitzweg, Widmungsbeschränkungen: Fußgänger- und Radverkehr, Gemarkung
Bohnitzsch, Flst. Nr. 438, (teilweise), Baulastträger: Große Kreisstadt
Meißen, bis Station 0+110 km.

II.17 Auf  Blatt - Nr. 209: W 70351, Verbindungsweg Leitmeritzer Bogen/Nassau-
weg, Widmungsbeschränkungen: Fußgänger- und Radverkehr, Gemarkung
Bohnitzsch, Flst. Nr. 434, (teilweise), Baulastträger: Große Kreisstadt
Meißen, bis Station 0+303 km.

II.18 Auf  Blatt - Nr. 210: W 70352, Gehweg Kiebitzweg, Widmungsbeschränkungen:
Fußgängerverkehr, Gemarkung Bohnitzsch, Flst. Nr. 434,  (teilweise), Baula-
stträger: Große Kreisstadt Meißen, bis Station 0+023 km.

II.19 Auf  Blatt - Nr. 211: W 70353, Gehweg Käuzchenring, Widmungsbeschränkun-
gen:   Fußgängerverkehr, Gemarkung Bohnitzsch, Flst. Nr. 434, (teilweise),
Baulastträger: Große Kreisstadt Meißen, bis Station 0+035 km.

II.20 Auf  Blatt - Nr. 212: W 70354, Verbindungsweg Hainstraße/Hafenstraße, Wid-
mungsbeschränkungen: Fußgänger- und Radverkehr, Gemarkung Niederfähre
mit Vorbrücke, Flst. Nr. 59/2 (teilweise),  Flst. Nr. 63/21 (teilweise), Baula-
stträger: Große Kreisstadt Meißen, bis Station 0+241 km.

II.21 Auf  Blatt - Nr. 213: W 70355, Parkplatz Hainstraße, Widmungsbeschränkun-
gen: Ruhender Verkehr (PkW und Krad), Gemarkung Niederfähre mit Vor-
brücke, Flst. Nr. 62/9001 (teilweise), Flst. Nr. 63/21 (teilweise), Gemar-
kung Niederfähre mit Vorbrücke, Flst. Nr. 62/9002, Baulastträger: Große
Kreisstadt Meißen, bis Station 0+052 km und Fläche: 2.184 m2.

II.22 Auf  Blatt - Nr. 172: W 70418, Verbindungsweg Großhügelstraße/Heinrich-
Heine- Straße, Widmungsbeschränkungen: Anlieger-, Fußgänger- und Radver-
kehr, Gemarkung Zaschendorf, Flst. Nr. 380/2, Baulastträger: Große Kreis-
stadt Meißen, 
bis Station 0+251 km.

II.23 Auf  Blatt - Nr. 100, Elberadweg/Meißen-links: Gemarkung Meißen, Flst. Nr. 764
(teilweise), Baulastträger: Große Kreisstadt Meißen, bis Station 0+733 km.

2. Inkrafttreten

Die unter I. und II. genannten Eintragungen (Verfügungen) werden hiermit bekannt
gemacht und treten am Tag nach dieser Bekanntmachung in Kraft.

3. Einsichtnahme

Die Bestandsverzeichnisse der Gemeindestraßen bzw. beschränkt-öffentlichen Wege
und Plätze sowie die Bescheide (Eintragungsverfügungen) liegen in der 

Großen Kreisstadt Meißen
Hoch- und Tiefbauamt
Leipziger Straße 10
Zi. 203

während der Öffnungszeiten der Stadt Meißen: Montag, Donnerstag und Freitag von
9.30 Uhr bis 11.30 Uhr und Dienstag von 14.00 bis 18.00 Uhr in der Zeit vom 25.
November 2002 bis 02. Januar 2003 zu jedermanns Einsicht aus.

4. Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen jeden dieser Bescheide kann gesondert innerhalb eines Monats nach ihrer
Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur
Niederschrift bei folgender Behörde einzulegen:

Stadt Meißen
Hoch- und Tiefbauamt
Leipziger Straße 10, Zi. 203
01662 Meißen

Meißen, den 24. Oktober 2002

Dr. Thomas Pohlack
Oberbürgermeister
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Bekanntmachung
des Beschlusses des Stadtrates der Großen Kreisstadt Meißen über den Beginn vorbereitender Untersuchungen 

nach § 141 Abs. 3 BauGB für die Erweiterungsfläche „Fischergasse/Meisastraße“ 
des förmlich festgelegten Sanierungsgebietes „Historische Altstadt“

Vergleiche Übersichtsplan Punkt B

1. Im Gebiet sind infolge der Flutkatastrophe vom August 2002
zusätzliche städtebauliche Missstände entstanden, die eine
Einbeziehung des Gebietes in das bestehende Sanierungsge-
biet „Historische Altstadt“ nahe legen. Dies betrifft vor allem
die bauliche Beschaffenheit der dortigen Gebäude, Wohnun-
gen und Arbeitsstätten.

Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Meißen beschloss am
30.10.2002 (Beschluss-Nr. 20-35/02) deshalb, zur Prüfung
der Sanierungsbedürftigkeit in diesem Gebiet vorbereitende
Untersuchungen nach § 141 Abs. 1 BauGB durchführen zu las-
sen.

Das Untersuchungsgebiet ist im Lageplan „Vorbereitende
Untersuchungen Fischergasse/Meisastraße“ vom 10.10.2002
umgrenzt, der zum Bestandteil dieses Beschlusses erklärt
wurde.

2. Der Beginn der vorbereitenden Untersuchungen wird angeord-
net. Eigentümer, Mieter, Pächter und sonstige zum Besitz

oder zur Nutzung eines Grundstückes, Gebäudes oder Gebäu-
deteiles Berechtigte oder ihre Beauftragten sind verpflichtet,
der Stadt Meißen oder ihren Beauftragten Auskunft über die
Tatsachen zu erteilen, deren Kenntnis zur Beurteilung der
Sanierungsbedürftigkeit eines Gebietes oder zur Vorbereitung
oder Durchführung der Sanierung erforderlich ist (§ 138
BauGB).

An personengebundenen Daten können insbesondere Anga-
ben der Betroffenen über ihre persönlichen Lebensumstände
im wirtschaftlichen und sozialen Bereich, namentlich über die
Berufs-, Erwerbs- und Familienverhältnisse, das Lebensalter,
die Wohnbedürfnisse, die sozialen Verflechtungen sowie über
die örtlichen Bindungen erhoben werden.

Die Bekanntmachung und der Lageplan sind in der Zeit vom
25.11.–23.12.2002 im Rathaus, Bürgerbüro (Burgstraße 32),
ebenso im Technischen Rathaus, Schloßberg 9, Foyer im 3.
Obergeschoss ausgelegt und können dort wie folgt eingese-
hen werden:

Bürgerbüro: Montag, Donnerstag 7.30–18.00 Uhr
Dienstag 7.30–19.00 Uhr
Mittwoch 15.00–18.00 Uhr
Freitag 7.30–16.00 Uhr
Samstag 9.30–12.00 Uhr

Schloßberg 9: Montag, Donnerstag, Freitag 9.30–11.30 Uhr
Dienstag 14.00–18.00 Uhr

Mit der ortsüblichen Bekanntmachung des Beschlusses über
den Beginn der vorbereitenden Untersuchungen finden die §§
137, 138 und 139 BauGB über die Beteiligung und Mitwirkung
der Betroffenen, die Auskunftspflicht und die Beteiligung und
Mitwirkung öffentlicher Aufgabenträger Anwendung. 

Hinweise:
1. Der Beschluss über die Einleitung von vorbereitenden Unter-

suchungen ist nicht gleichbedeutend mit der förmlichen Fest-
legung des Sanierungsgebietes. Diese bedarf einer besonde-
ren Sanierungssatzung.

2. Verweigert ein Auskunftspflichtiger nach § 138 Abs. 1 BauGB
die Auskunft, kann ein Zwangsgeld bis zu 500,00 EUR wieder-
holt angedroht und festgesetzt werden (§ 138 Abs. 4 i. V. m.
§ 208 Satz 2 und 4 BauGB).

3. Mit Veröffentlichung dieses Beschlusses ist entsprechend §
141 Abs. 4 BauGB der § 15 BauGB anzuwenden (Zurückhal-
tung von Baugesuchen).

Meißen, am 07.11.2002

Dr. Pohlack
Oberbürgermeister
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Bekanntmachung
des Beschlusses des Stadtrates der Großen Kreisstadt Meißen über den Beginn der vorbereitenden Untersuchungen 

nach § 141 Abs. 3 BauGB im Gebiet „Meißen-Triebischtal“

Vergleiche Übersichtsplan Punkt A

1. Im Untersuchungsgebiet „Meißen-Triebischtal“ liegen
augenscheinlich erhebliche städtebauliche Mängel und Miss-
stände vor.  Dies wurde auch bei durchgeführten Datenerhe-
bungen zur Entwicklung eines Grob- und Feinkonzeptes zur
Förderung der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung
des Gebietes festgestellt. Durch das Hochwasser im August
2002 haben sich die im Untersuchungsgebiet „Meißen-Trie-
bischtal“ vorhandenen Mängel und Missstände noch immens
verschärft. Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Meißen
beschloss am 30.10.2002 (Beschluss-Nr. 24-35/02) deshalb,
zur Prüfung der Sanierungsbedürftigkeit in diesem Gebiet
vorbereitende Untersuchungen nach  § 141 Abs. 1 BauGB
durchführen zu lassen. 

Das Untersuchungsgebiet ist im Lageplan „Vorbereitende
Untersuchungen Meißen-Triebischtal“ vom 30.10.2002
umgrenzt, der zum Bestandteil dieses Beschlusses erklärt
wurde.

2. Der Beginn der vorbereitenden Untersuchungen wird ange-
ordnet. Eigentümer, Mieter, Pächter und sonstige zum
Besitz oder zur Nutzung eines Grundstückes, Gebäudes oder
Gebäudeteiles Berechtigte oder ihre Beauftragten sind ver-
pflichtet, der Stadt Meißen oder ihren Beauftragten Aus-
kunft über die Tatsachen zu erteilen, deren Kenntnis zur
Beurteilung der Sanierungsbedürftigkeit eines Gebietes
oder zur Vorbereitung oder Durchführung der Sanierung
erforderlich ist (§ 138 BauGB).

An personengebundenen Daten können insbesondere Anga-
ben der Betroffenen über ihre persönlichen Lebensumstän-
de im wirtschaftlichen und sozialen Bereich, namentlich
über die Berufs-, Erwerbs- und Familienverhältnisse, das
Lebensalter, die Wohnbedürfnisse, die sozialen Verflechtun-
gen sowie über die örtlichen Bindungen erhoben werden.

Die Bekanntmachung und der Lageplan sind in der Zeit vom
25.11.2002 bis 23.12.2002 im Rathaus,  Bürgerbüro
(Burgstraße 32), ebenso im Technischen Rathaus, Schloß-
berg 9, Foyer im 3. Obergeschoss ausgelegt und können
dort wie folgt eingesehen werden:

Bürgerbüro: Montag, Donnerstag 7.30–18.00 Uhr
Dienstag 7.30–19.00 Uhr
Mittwoch 15.00–18.00 Uhr
Freitag 7.30–16.00 Uhr
Samstag 9.30–12.00 Uhr

Schloßberg 9: Montag, Donnerstag, Freitag 9.30–11.30 Uhr
Dienstag 14.00–18.00 Uhr

Mit der ortsüblichen Bekanntmachung des Beschlusses über den
Beginn der vorbereitenden Untersuchungen finden die §§ 137,
138 und 139 BauGB über die Beteiligung und Mitwirkung der
Betroffenen, die Auskunftspflicht und die Beteiligung und Mit-
wirkung öffentlicher Aufgabenträger Anwendung. 

Hinweise:
1. Der Beschluss über die Einleitung von vorbereitenden

Untersuchungen ist nicht gleichbedeutend mit der förmli-
chen Festlegung des Sanierungsgebietes. Diese bedarf einer
besonderen Sanierungssatzung.

2. Verweigert ein Auskunftspflichtiger nach § 138 Abs. 1
BauGB die Auskunft, kann ein Zwangsgeld bis zu 500,00
EUR wiederholt angedroht und festgesetzt werden (§ 138
Abs. 4 i. V. m. § 208 Satz 2 und 4 BauGB).

3. Mit Veröffentlichung dieses Beschlusses ist entsprechend §
141 Abs. 4 BauGB der § 15 BauGB anzuwenden (Zurückhal-
tung von Baugesuchen).

Meißen, am 11.11.2002

Dr. Pohlack
Oberbürgermeister
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Bekanntmachung
des Beschlusses des Stadtrates der Großen Kreisstadt Meißen über die Erweiterung 

der vorbereitenden Untersuchungen nach § 141 Abs. 3 BauGB im Stadtteil „Meißen-Cölln“ 
um hochwassergeschädigte Bereiche entlang der Dresdner Straße südlich der Roten Gasse 

Vergleiche Übersichtsplan Punkt D

1. Im Gebiet „Meißen-Cölln“ sind infolge der Flutkatastrophe
vom August 2002 zusätzliche städtebauliche Missstände
entstanden, die eine Einbeziehung des Gebietes in das
geplante Sanierungsgebiet „Meißen-Cölln“ nahe legen. Dies
betrifft vor allem die bauliche Beschaffenheit der dortigen
Gebäude, Wohnungen und Arbeitsstätten.

Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Meißen beschloss am
30.10.2002 (Beschluss-Nr. 23-35/02) deshalb, zur Prüfung
der Sanierungsbedürftigkeit in diesem Gebiet vorbereitende
Untersuchungen nach § 141 Abs. 1 BauGB durchführen zu
lassen. 

Das Untersuchungsgebiet ist im Lageplan „Vorbereitende
Untersuchungen Meißen-Cölln“ vom 10.10.2002 umgrenzt,
der zum Bestandteil dieses Beschlusses erklärt wurde.

2. Der Beginn der vorbereitenden Untersuchungen wird ange-
ordnet. Eigentümer, Mieter, Pächter und sonstige zum
Besitz oder zur Nutzung eines Grundstückes, Gebäudes oder
Gebäudeteiles Berechtigte oder ihre Beauftragten sind ver-

pflichtet, der Stadt Meißen oder ihren Beauftragten Aus-
kunft über die Tatsachen zu erteilen, deren Kenntnis zur
Beurteilung der Sanierungsbedürftigkeit eines Gebietes
oder zur Vorbereitung oder Durchführung der Sanierung
erforderlich ist (§ 138 BauGB).

An personengebundenen Daten können insbesondere Anga-
ben der Betroffenen über ihre persönlichen Lebensumstän-
de im wirtschaftlichen und sozialen Bereich, namentlich
über die Berufs-, Erwerbs- und Familienverhältnisse, das
Lebensalter, die Wohnbedürfnisse, die sozialen Verflechtun-
gen sowie über die örtlichen Bindungen erhoben werden.

Die Bekanntmachung und der Lageplan sind in der Zeit vom
25.11.–23.12.2002 im Rathaus, Bürgerbüro (Burgstraße
32), ebenso im Technischen Rathaus, Schloßberg 9, Foyer
im 3. Obergeschoss ausgelegt und können dort wie folgt
eingesehen werden:

Bürgerbüro: Montag, Donnerstag 7.30–18.00 Uhr
Dienstag 7.30–19.00 Uhr
Mittwoch 15.00–18.00 Uhr
Freitag 7.30–16.00 Uhr
Samstag 9.30–12.00 Uhr

Schloßberg 9: Montag, Donnerstag, Freitag 9.30–11.30 Uhr
Dienstag 14.00–18.00 Uhr

3. Mit der ortsüblichen Bekanntmachung des Beschlusses über
den Beginn der vorbereitenden Untersuchungen finden die
§§ 137, 138 und 139 BauGB über die Beteiligung und Mit-
wirkung der Betroffenen, die Auskunftspflicht und die
Beteiligung und Mitwirkung öffentlicher Aufgabenträger
Anwendung. 

Hinweise:

1. Der Beschluss über die Einleitung von vorbereitenden
Untersuchungen ist nicht gleichbedeutend mit der förmli-
chen Festlegung des Sanierungsgebietes. Diese bedarf einer
besonderen Sanierungssatzung.

2. Verweigert ein Auskunftspflichtiger nach § 138 Abs. 1
BauGB die Auskunft, kann ein Zwangsgeld bis zu 500,00
EUR wiederholt angedroht und festgesetzt werden (§ 138
Abs. 4 i. V. m. § 208 Satz 2 und 4 BauGB).

3. Mit Veröffentlichung dieses Beschlusses ist entsprechend 
§ 141 Abs. 4 BauGB der § 15 BauGB anzuwenden (Zurück-
haltung von Baugesuchen).

Meißen, am 07.11.2002

Dr. Pohlack
Oberbürgermeister
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Bekanntmachung
des Beschlusses des Stadtrates der Großen Kreisstadt Meißen über den Beginn vorbereitender Untersuchungen 

nach § 141 Abs. 3 BauGB für die Erweiterungsfläche „Ringstraße“ des förmlich festgelegten Sanierungsgebietes
„Niederfähre/Vorbrücke“ 

Vergleiche Übersichtsplan Punkt C

1. Im Gebiet sind infolge der Flutkatastrophe vom August 2002 zusätzliche
städtebauliche Missstände entstanden, die eine Einbeziehung des Gebietes
in das bestehende Sanierungsgebiet „Niederfähre/Vorbrücke“ nahe legen.
Dies betrifft vor allem die bauliche Beschaffenheit der dortigen Gebäude,
Wohnungen und Arbeitsstätten.

Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Meißen beschloss am 30.10.2002
(Beschluss-Nr. 21-35/02) deshalb, zur Prüfung der Sanierungsbedürftigkeit
in diesem Gebiet vorbereitende Untersuchungen nach § 141 Abs. 1 BauGB
durchführen zu lassen.

Das Untersuchungsgebiet ist im Lageplan „Vorbereitende Untersuchungen
Ringstraße/Gartenstraße“ vom 10.10.2002 umgrenzt, der zum Bestandteil

dieses Beschlusses erklärt wurde.

2. Der Beginn der vorbereitenden Untersuchungen wird angeordnet. Eigentü-
mer, Mieter, Pächter und sonstige zum Besitz oder zur Nutzung eines
Grundstückes, Gebäudes oder Gebäudeteiles Berechtigte oder ihre Beauf-
tragten sind verpflichtet, der Stadt Meißen oder ihren Beauftragten Aus-
kunft über die Tatsachen zu erteilen, deren Kenntnis zur Beurteilung der
Sanierungsbedürftigkeit eines Gebietes oder zur Vorbereitung oder
Durchführung der Sanierung erforderlich ist (§ 138 BauGB).

An personengebundenen Daten können insbesondere
Angaben der Betroffenen über ihre persönlichen Lebens-
umstände im wirtschaftlichen und sozialen Bereich,
namentlich über die Berufs-, Erwerbs- und Familienver-

hältnisse, das Lebensalter, die Wohnbedürfnisse, die sozialen Verflechtun-
gen sowie über die örtlichen Bindungen erhoben werden.

Die Bekanntmachung und der Lageplan sind in der Zeit vom
25.11.–23.12.2002 im Rathaus, Bürgerbüro (Burgstraße 32), ebenso im
Technischen Rathaus, Schloßberg 9, Foyer im 3. Obergeschoss ausgelegt
und können dort wie folgt eingesehen werden:

Bürgerbüro: Montag, Donnerstag 7.30–18.00 Uhr
Dienstag 7.30–19.00 Uhr
Mittwoch 15.00–18.00 Uhr
Freitag 7.30–16.00 Uhr
Samstag 9.30–12.00 Uhr

Schloßberg 9: Montag, Donnerstag, Freitag 9.30–11.30 Uhr
Dienstag 14.00–18.00 Uhr

Mit der ortsüblichen Bekanntmachung des Beschlusses über den Beginn
der vorbereitenden Untersuchungen finden die §§ 137, 138 und 139 BauGB
über die Beteiligung und Mitwirkung der Betroffenen, die Auskunftspflicht
und die Beteiligung und Mitwirkung öffentlicher Aufgabenträger Anwen-
dung. 

Hinweise:
1. Der Beschluss über die Einleitung von vorbereitenden Untersuchungen ist

nicht gleichbedeutend mit der förmlichen Festlegung des Sanierungsgebie-
tes. Diese bedarf einer besonderen Sanierungssatzung.

2. Verweigert ein Auskunftspflichtiger nach § 138 Abs. 1 BauGB die Auskunft,
kann ein Zwangsgeld bis zu 500,00 EUR wiederholt angedroht und festge-
setzt werden (§ 138 Abs. 4 i. V. m. § 208 Satz 2 und 4 BauGB).

3. Mit Veröffentlichung dieses Beschlusses ist entsprechend § 141 Abs. 4
BauGB der § 15 BauGB anzuwenden (Zurückhaltung von Baugesuchen).

Meißen, am 07.11.2002

Dr. Pohlack
Oberbürgermeister
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Anzeigen

Bekanntmachung des Jahresabschlusses für das
Geschäftsjahr 2001 der Theater Meißen gGmbH

1. Prüfungsvermerk
Die Prüfung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2001 wurde von der
Datacontrol GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Herrn Dipl.-Volkswirt Rai-
ner Schenk, durchgeführt.

Bestätigungsvermerk
„Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. Nach unserer Überzeu-
gung vermittelt der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ord-
nungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen-
des Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Theater Meissen ge-
meinnützige GmbH, Meißen. Der Lagebericht gibt insgesamt eine zutreffende
Vorstellung von der Lage der Gesellschaft und stellt die Risiken der künftigen
Entwicklung zutreffend dar.“

Fellbach, den 12. Juni 2002

2. Öffentliche Auslegung
Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2001 liegt vom 02.12. bis
13.12.2002, Montag bis Freitag von 9.00–17.00 Uhr, im Theater Meißen, Thea-
terplatz 15, 01662 Meißen aus.

Dr. Thomas Pohlack
Oberbürgermeister

Korrektur zur Friedhofsgebührenordnung
der Johanneskirchgemeinde Meißen

Leider haben sich in der im Amtsblatt Nr. 15 vom 13. September veröffentlichten Fried-
hofsgebührenordnung in § 5 einige Software-Programm-Fehler eingeschlichen, die nicht
von der Johanneskirchgemeinde Meißen verursacht wurden. Die Redaktion bittet, das Ver-
sehen zu entschuldigen. Anbei der neu gefasste § 5 in der richtigen Form. 

FRIEDHOFSGEBÜHRENORDUNG
für die Friedhöfe der Ev.-Luth. Johanneskirchgemeinde Meißen

vom 02. Mai 2002
Aufgrund von § 2 Absatz 2 in Verbindung mit §§ 13 Absatz 2 Buchstabe a und 43 der
Kirchgemeindeordnung der Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens (KGO) vom 13. April 1983
(Amtsblatt Seite A 33) in der aktuellen Fassung hat der Kirchenvorstand für den Alten und
Neuen Friedhof der Ev.-Luth. Kirchgemeinde der Johanneskirche in Meißen, Dresdner Str.
26 am 02.05.2002 die folgende Gebührenordnung beschlossen:
. . .
§ 5 Gebührentarif
I. Nutzungsgebühren
1. Reihengrabstätten
1.1 für Sargbestattungen (Verstorbene bis 5 Jahre)

Ruhezeit 15 Jahre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185,00 E
1.2 für Sargbestattung  (Verstorbene über 5 Jahre)

Ruhezeit 20 Jahre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250,00 E
1.3 für Urnenbeisetzung

Ruhezeit 20 Jahre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250,00 E
2. Wahlgrabstätten (Nutzungszeit 20 Jahre)
2.1 für Sargbestattungen
2.1.1 Einzelstelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300,00 E
2.1.2 Doppelstelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600,00 E
2.1.3 Dreifachstelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900,00 E
2.2 für Urnenbeisetzungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300,00 E
2.3 Gebühr für eine Verlängerung des Nutzungsrechts an Wahlgrabstätten

(Verlängerungsgebühr) pro Jahr
für Grabstätten nach 2.1.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 E

nach 2.1.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,00 E
nach 2.1.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45,00 E

2.4 Gebühr für eine Verlängerung des Nutzungsrechts an Wahlgrabstätten
(Verlängerungsgebühr) pro Jahr
für Grabstätten nach  2.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 E

. . .
§ 8 Inkrafttreten 
(1) Diese Friedhofsgebührenordnung und alle Änderungen treten jeweils nach der

Bestätigung durch das Ev.-Luth. Bezirkskirchenamt Meißen am Tage nach der Ver-
öffentlichung in Kraft. 

(2) Mit Inkrafttreten dieser Friedhofsgebührenordnung tritt die Friedhofsgebühren-
ordnung der Johanneskirchgemeinde Meißen vom 06.08.1992 außer Kraft.

Meißen, am 05.06.2002
Ev.- Luth. Kirchenvorstand der Johanneskirchgemeinde Meißen
Vorsitzender gez. Walther Mitglied gez. Kutschker
bestätigt: Meißen und Dresden, am 04. Juli 2002

Ev.-Luth. Bezirkskirchenamt Meißen
gez.        I.V. Oehler gez.      Hartmann
Superintendent Kirchenamtsrat

Restliche Flutbücher und Flutbecher erhältlich
Nach der Hochwasserkatastrophe vom August 2002 brachte die Firma Brück & Sohn gemeinsam mit
der Druckerei Thieme im Auftrag der Stadt Meißen ein Flutbuch in einer Auflagenhöhe von 55.000
Stück heraus. Der Verkaufspreis kommt in großem Umfang der Kultur der Stadt zugute. Aus glei-
chem Anlass folgte zum Weinfest ein Flutbecher, welcher von der NPM Neue Private Porzellange-
sellschaft Meissen angefertigt wurde. Hier sind 50% des Verkaufspreises ebenfalls als Spende vor-
gesehen. Der größte Teil der beiden Artikel ist verkauft. Restbestände sind ab November noch im
Service-Büro der TIM erhältlich. Flutbuch und Flutbecher eignen sich hervorragend als Sammel-
und Geschenkobjekt oder als kleines „Mitbringsel“ aus Meißen. Auch als Aufmerksamkeit für die
Firmenweihnachtsfeier oder Jahresabschlussveranstaltung sind diese spezifischen Artikel geeig-
net. Größere Bestellungen können in der TIM, Tel.: (0 35 21) 41 94 17, abgegeben werden. 
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Kurs für Design
Der Kurs vermittelt allgemeines Grundlagenwissen auf den Gebieten der Gestaltung und Darstel-
lung und dient der Hochschulvorbereitung. Der Schüler erarbeitet sich eine Mappe, die ihm als
Vorlage für Eignungsprüfungen an Kunst- und Designhochschulen dient.
Wann? Dienstag  18.00–20.00 Uhr

Künstlerische Textilgestaltung
Inhalt des Kurses Textilgestaltung ist es, mit textilen Techniken und Materialien zu experimentie-
ren und künstlerisch gestalterisch zu arbeiten. Als textile Materialien gelten hier nicht nur Stof-
fe wie z. B. Seide, sondern auch ähnliches wie etwa Papier, Folie, Draht, Weidenruten, Laub usw.
Der Kurs eignet sich auch zur Vorbereitung auf ein Designstudium.
Wann? Montag  14.00–16.00 Uhr (bzw. nach Absprache)

Bühnen- und Kostümbild (Jugend)
In diesen Kurs sind alle eingeladen, die theaterinteressiert sind und Lust haben, sich auf den
Gebieten Bühnenbild, Kostümgestaltung und Theaterplastik auszuprobieren. Auch zur Berufsori-
entierung, der Förderung künstlerischer Fähigkeiten und als Hilfe für die Erarbeitung von Bewer-
bungsmappen kann dieser Kurs genutzt werden.
Wann? Monatg  15.00–17.00 Uhr (bzw. nach Absprache)

Künstlerische Holzgestaltung
Das Kursangebot umfasst das Vermitteln von Grundkenntnissen und Fertigkeiten in den Techni-
ken Schnitzen (Rundplastik und Relief), Drechseln (von Gefäßen u. a. Objekten) und der Monta-
ge kleinerer eigenschöpferischer Kunstwerke. Gefertigt werden auch Material-Collagen, Reliefs
und bewegliche Spiel-Objekte.
Wann? Montag  16.00–18.00 Uhr

Anmeldungen und Kontakt: Jugendkunstschule des Landkreises Meißen e.V.
Niederauer Str. 8, 01662 Meißen, Tel.: 03521/731193,-94; Fax:: 03521/731195

Aktuelle Kurse in der
Jugendkunstschule

Anzeige

Geänderte Öffnungszeiten des Stadtmuseums
Das Stadtmuseum Meißen möchte Sie auf die geänderten Öffnungszeiten des Stadtmuseums Meißen zu Ende dieses Jahres hinweisen. Für die bessere Übersicht geschieht dies in Form der Aufzählung.
1.) Die Ausstellung „Wasserzeichen 2002“ endet am Mittwoch, den 20.11.2002. Danach bleibt das Museum wegen Ausstellungswechsel bis 29.11. geschlossen.
2.) Das Stadtmuseum am Heinrichsplatz öffnet am 30.11. mit der Weihnachtsausstellung seine Pforten. Diese Ausstellung wird bis zum 22.12. zu sehen sein. In dieser Zeit ist das Stadtmuseum täglich von

11-18 Uhr geöffnet.
3.) Das Stadtmuseum hat nach dem Abbau der großen Eisenbahnplatte noch vom 26. bis 30.12.2002 täglich von 11–17 Uhr geöffnet. 
4.) Das Torhaus, die Außenstelle des Stadtmuseums auf dem Domplatz, präsentiert im Zeitraum von 23.11. bis 30.12.2002 wieder die Modelleisenbahnanlage auf dem Dachboden. In diesem Zeitraum hat

das Torhaus täglich von 11–18 Uhr geöffnet.

Veranstaltungen während des Adents
in der Albrechtsburg Meißen

Das Jahr neigt sich dem Ende, der Winter steht vor der Tür, die Adventszeit rückt immer näher – eine
sehr schöne Gelegenheit die Albrechtsburg Meißen zu besuchen. An den Adventswochenenden haben
Besucher die Möglichkeit, großartige Veranstaltungen in einzigartigem Rahmen zu erleben. 
Karl der Kahle Herold, seine Gefährtin und ein Meißner Winzer begrüßen die Gäste am Freitag, dem
29. November sowie am Freitag, dem 6. Dezember 2002 um 19.30 Uhr zur Veranstaltung „...wie Wein
und Weiber die Weisen bethöret!“. Während der Verkostung Meißner Weine wird „Karl der Kahle
Herold“ aus der Zeit berichten, wo Recken um die Gunst schöner Frauen stritten, wo Narren und
Gaukler das Elend der armen Leute vergessen halfen, wo Spielleute aufspielten. Umrahmt werden
seine Geschichten durch mittelalterlichen Tanz seiner Gefährtin. Vollkommen wird der Abend mit
einer Auswahl wohlschmeckender Gaumenfreuden. Ein rustikales Burgbuffet hält für jeden
Geschmack etwas bereit. Raum für diese Veranstaltung bietet der Wendelsteinkeller. Die Verbindung
des Themas „...wie Wein und Weiber die Weisen bethöret!“ stellen die Reliefs am Großen Wendelstein
her, deren biblische und mythologische Darstellungen, Liebe und Trunkenheit veranschaulichen.
Zu Weihnachtsbasteleien für die ganze Familie lädt die Albrechtsburg Meißen am Sonntag, dem 8.
Dezember ab 14.00 Uhr ein. Es können traditionelle Geschenke, wie Apfelmännchen, Stücke aus Salz-
teig, Holz und Papier, sowie Naturgestecke, Baumschmuck und vieles mehr gebastelt werden. Der
Weihnachtsmann wird an diesem Nachmittag natürlich auch den Weg in den Wendelsteinkeller der
Albrechtsburg finden. Getreu dem alten Kinderlied: „Knecht Ruprecht aus dem Walde, komm zu uns
nur balde! Bring uns süße Äpfel mit, nach gutem Brauch und alter Sitt!“ 
Am Freitag, dem 13. Dezember 2002 werden erneut „Karl der Kahle Herold“ und seine Gefährtin die
Gäste während der Veranstaltung „Advent, Advent...“ - Gaukeleien, Bänkelgesang & lauter Leckerei-
en aus Topf und Pfanne mit mittelalterlichen Possen und Darbietungen unterhalten. Um 19.30 Uhr
wird das rustikale Burgbufett im Wendelsteinkeller eröffnet. Während des Abends erleben die Gäste,
mittelalterliche Unterhaltung, die einen Besuch lohnenswert macht.
Karten für die Abendveranstaltungen sind bitte vorzubestellen:
Albrechtsburg Meißen, Tel. 0 35 21 / 4 70 70
Tourist-Information Meißen GmbH, Tel. 0 35 21 / 4 19 40
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Anzeigen

Computerarbeit leicht gemacht
(Einstiegs- und Praxiskurs)

Der Computer prägt immer mehr das Alltagsleben. Nicht nur in Firmen und Institutionen, auch in einer
wachsenden Zahl Familien stehen diese Geräte. Oft sind sie die Domäne der Kinder und der Männer. Das
soll aber nicht so bleiben. Die Arbeit mit dem Computer ist einfacher, als man es sich oft vorstellt.
Mit unserem Lehrgang wollen wir Ihnen die Möglichkeit geben, im Kreise gleichgesinnter Frauen erste
Kontakte mit dem „Freund PC“ zu knüpfen. Aber auch bereits vorhandenes Wissen kann aufgefrischt und
erweitert werden.
Das Angebot richtet sich an alle Frauen, die den Computer in Zukunft selbst für verschiedene Aufgaben
nutzen wollen, oder einfach neugierig auf den Umgang mit dem neuen Medium sind. Das Angebot der
Kurse wird an den Wünschen der Teilnehmerinnen ausgerichtet. 
Organisatorisches: Die Kurse werden zu zwei verschiedenen Zeitpunkten durchgeführt, um allen interes-
sierten Frauen die Möglichkeit zu geben, daran teilzunehmen.

mittwochs von 13.00 bis 14.30 Uhr  oder donnerstags  von 18.45 bis 20.15 Uhr
Der Kurs findet im Schülerrechenzentrum Meißen / Dr.-Eberle-Platz 5c statt.
Angelegt ist der PC-Kurs auf ca. 20 Veranstaltungen. Diese Zahl kann sich je nach Voraussetzung und
Wunsch der Teilnehmerinnen verändern.
Unkostenbeitrag pro Veranstaltung 5 H. Die Bezahlung erfolgt abschnittsweise im Voraus.
Die Teilnehmerzahl pro Kurs ist auf 12 Personen begrenzt (Anzahl der PC-Plätze)
Anmeldungen bitte schriftlich an     Stadt Meißen / Gleichstellungsbeauftragte

Gabriele Richter
Markt 1 / 01662 Meißen

Frauenprojekt in der Stadt Meißen und des
Schülerrechenzentrums Meißen e. V.

Am Sonntag, dem 24.11.2002, um 16.30 Uhr wird in der Frauenkirche Meißen in einem Konzert das Werk
„Stabat Mater“ von Giovanni Battista Pergolesi erklingen. Der italienische Komponist Pergolesi gilt als
einer der beachtenswertesten Komponisten des frühen 18. Jahrhundert. Bis in die heutiger Zeit hat das
Werk nicht an Popularität und Ausdruckskraft verloren. In dem mehrfach preisgekrönten kanadisch-fran-
zösischen Kinofilm „Jesus von Montreal“ von Denys Arcand, diente es sogar als Filmmusik. Die textliche
Grundlage stammt aus dem 14. Jahrhundert und schildert die Begegnung Jesu mit seiner Mutter unter
dem Kreuz und die Erinnerung an das eigene vergängliche Leben. 
Laurent Dubost aus Lyon (Frankreich) und Laura Cavalli (Rom) haben beide internationale Tanzerfahrung
unterschiedlichster stilistischer Prägung. Mit ihren Tanzimprovisationen wollen sie im Konzert am 24.11.
eigene Akzente setzen. Das Schubert-Quartett der Neuen Elblandphilharmonie, Elke Voigt und Antje
Günther als Solisten werden unter der Leitung von Karsten Voigt musizieren.

Konzert zum Totensonntag  in der Frauenkirche

Am 06.11.2002 waren die Sportvereine der Stadt in den Burgkeller eingeladen, um den
Stadtsportverband neu zu wählen. Zahlreich erschienen verfolgten sie in schönem Ambien-
te aufmerksam die Berichte. So sprach der noch amtierende 2. Vorsitzende Werner Griebe
über die vergangene Legislaturperiode. Er konnte über gelungene Veranstaltungen, wie z. B.
Hallenturnfeste, Fuflballturniere, das Gewerbegebietsfest, das Kinder-, Bad- und Spielfest,
Volkswandertage und vieles mehr berichten. Höhepunkt war sicher die „Jahrhundertwahl
des Sportlers“ im Jahr 2000. In seiner Rede dankte er den Firmen, den Gewerbetreibenden
und allen die den Sport in unserer Stadt unterstützen. 
Im Anschluss an den Bericht des Vorstandes wurden Ilona Dietze, Jürgen Templer und
Günther Seifert für ihre langjährige Mitgliedschaft und ihre Arbeit im SSV ausgezeichnet.
Überrascht wurde Werner Griebe, als er zum „Ehrenmitglied des Stadtsportverbandes“
gewählt wurde. Alle vier mussten den SSV aus persönlichen Gründen verlassen und es gilt
ihnen besonderer Dank für ihre geleistete Arbeit. Des Weiteren wurden der SFV Maroc’s und
der Athletik Club Meißen als neue Vereine in den Stadtsportverband aufgenommen. Nach
dem Kassenbericht und der Entlastung des alten Vorstandes wurde die Neuwahl durchge-
führt. Karl Forberger vom Meißner Ruderclub „Neptun“ ist der neue 1. Vorsitzende. Lutz
Barth (SFV Maroc‘s), Torsten Köhler (Post Meißen) wurden zu den 2. Vorsitzenden, Günther
Hertwig (Fortschritt Meißen West) zum Schatzmeister, Hella Kunath (SG Kanu Meißen) zur
Schriftführerin, Peggy Schollbach („Frisch Auf” Meißen) und Udo Niehof (SV Meißen) als
Kassenprüfer gewählt. Zum erweiterten Beirat gehören Heinz Gleisberg, Volker Wünsche,
Bernhardt Riedel, Rainer Hampel, Dieter Sörnitz, Simone Vogel, Anke Knöfel, Dietrich
Großer, Danny de Schulz und Jörg Schorrmann. Herzlichen Glückwunsch und viel Erfolg den
Gewählten, und sie haben auch gleich alle Hände voll zu tun, denn am 07. Dezember findet
die 12. Stadtsportlerehrung statt. In diesem Jahr wird diese erstmals im Burgkeller durch-
geführt, und es gibt noch viel zu tun. 
Das Schlusswort hielt der neue 1. Vorsitzende Karl Forberger. Der SSV sieht sich auch in
Zukunft als Bindeglied zwischen Stadt und dem Meißner Sport, wird mit aller Kraft die Verei-
ne unterstützen und ihre Arbeit zum Wohle des Sports weiterführen.
Anke Knöfel
Pressesprecherin des Stadtsportverbandes Meißen e. V.

Sportverband neu gewählt
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Anzeige

Spielplan Dezember 2002

Familienvorstellung!
Sonntag 15.00 Uhr Die Bremer Stadtmusikanten
01.12.2002 – Premiere –

Märchen nach den Gebrüdern Grimm
Jugend-Theater Meißen

Dienstag 10.00 Uhr Frau Holle
03.12.2002 Märchen nach den Gebrüdern Grimm

Neue Bühne Senftenberg

Donnerstag 10.00 Uhr Hänsel und Gretel
05.12.2002 Getanztes Märchen nach den Gebrüdern

Grimm
Deutsche Tanzkompanie Neustrelitz

Sonnabend 15.00 Uhr Nussknacker und Mäusekönig
07.12.2002 Ballett von Peter Tschaikowski

Tanzstudio Novak / Theater Meißen

Sonntag 16.00 Uhr Weihnachtliches Konzert
08.12.2002 Musikschule des Landkreises Meißen

Montag 10.00 Uhr Nussknacker und Mäusekönig
09.12.2002 wie 07.12.2002

Dienstag 10.00 Uhr Die drei kleinen Schweinchen 
10.12.2002 und der Wolf

Märchenspiel
Puppentheater Theater Junge Generation
Dresden

Mittwoch 10.00 Uhr Die Bremer Stadtmusikanten
11.12.2002 wie 01.12.2002

Donnerstag 10.00 Uhr Die Bremer Stadtmusikanten
12.12.2002 wie 01.12.2002

Das Geschenk vor Weihnachten!
Donnerstag 19.30 Uhr Evelyn Hamann liest „Frauen“ –S–
12.12.2002 gesehen von Loriot, Karl Valentin,

Kurt Tucholsky und Wilhelm Busch

Freitag 17.00 Uhr Weihnachtsfeier der Stadtverwaltung
13.12.2002 Meißen

Die Bremer Stadtmusikanten
wie 01.12.2002 – 
eingeschränkter Freiverkauf!

Familienvorstellung!
Sonnabend 18.00 Uhr Das Weihnachtliche Konzert
14.12.2002 E. Humperdinck, N. Rimski-Korsakow, 

P. Tschaikowski
Neue Elbland Philharmonie 

Dienstag 10.00 Uhr Der kleine Freischütz –
17.12.2002 In der Hölle ist der Teufel los

Kammeroper nach C. M. v. Weber und
F. Kind
Landesbühnen Sachsen

Mittwoch 10.00 Uhr Das Geheimnis des Schlangenkönigs
18.12.2002 getanztes Märchen

Sorbisches National Ensemble Bautzen

Mittwoch 19.30 Uhr Der Mitternachtssachse –S–
18.12.2002 Kabarett mit Olaf Böhme und Kiesel

Köhler

Freitag 15.00 Uhr Winterzeit – Weihnachten in der Lausitz
20.12.2002 Musikal. Adventsprogramm

Sorbisches National Ensemble Bautzen

Familienvorstellung!
Sonnabend 15.00 Uhr Hänsel und Gretel
21.12.2002 Märchenschauspiel nach den Gebrüdern

Grimm
Theater der Altmark Stendal

Sonnabend 19.30 Uhr Komische Leichen –S–
28.12.2002 Kabarett Herkuleskeule Dresden

Dienstag 17.30 Uhr Das Silversterkonzert –S–
31.12.2002 Neue Elbland Philharmonie

19.30 Uhr Das Silvesterkonzert –S–
Neue Elbland Philharmonie

WIR WÜNSCHEN UNSEREN BESUCHERN
UND FREUNDEN EIN GESUNDES,

ERFOLGREICHES JAHR 2003!
Wichtige Information für unsere Theaterbesucher:

Gegenwärtig laufen alle Vorbereitungen, um ab Januar 2003 nach bereits erfolgter Instandsetzung der technischen Anlagen, die Hochwas-
serschäden im Eingangsbereich unseres Theaters zu beseitigen. Dazu sind umfangreiche Bauarbeiten auszuführen die eine weitgehende
Unterbrechung des Spielbetriebes unvermeidlich machen. Natürlich werden wir trotzdem bemüht sein, Veranstaltungen auf der Bühne des
Theaters anzubieten, sofern dies je nach Bauablauf möglich sein wird. 


